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Bürgermeister Matthias Burth Vorlagen-Nr. 10/007/2023 

Sitzung am Gremium Status  Zuständigkeit 

13.02.2023 Gemeinderat Ö Entscheidung   
   
 

 

TOP: 5   Eventuelle Errichtung einer Windkraftanlage im Bereich 

Weiherwiesen/Unterrauhen - Vorstellung des Projektes 

 

Ausgangssituation: 

Das Haus Königsegg-Aulendorf ist im Eigentum des Grundstückes Flst-Nr. 120 im Bereich 

„Weiherwiesen/Unterrauhen“. Bei dem Grundstück handelt es sich um eine forstwirtschaftliche 

Fläche. Das Haus Königsegg-Aulendorf plant in Zusammenarbeit mit der Fa. Uhl-Windkraft aus 

Ellwangen im genannten Bereich die Erstellung einer Windkraftanlage. 

 

Bei der Ermittlung von Eignungsgebieten auf der Gemarkung Aulendorf hat sich die dargestellte 

Fläche als sogenanntes Eignungsgebiet ergeben. Zum jetzigen Zeitpunkt der 

Voruntersuchungen wurden bei der Ermittlung der Eignungsgebiete derzeit folgende Kriterien 

berücksichtigt: 

 

- Abstand zur Siedlung 

- Naturschutzgebiete 

- Land-/Bundesstraßen/Autobahnen 

- Wasserschutzgebiet Zone I und II 

- Windgeschwindigkeit 

 

Weiter wurden von der Fa. Uhl die Belange des Militärs, des Richtfunks sowie des angrenzenden 

Flugplatzes Bad Waldsee-Reute geprüft und beachtet. Zur vorhandenen Wohnbebauung wird 

ein Abstand von 750 m im Aussenbereich und 1.000 m zur Ortslage eingehalten. Die derzeitige 

Abgrenzung des Gebietes kann der Anlage entnommen werden.  

 

Geplant sind 4 Windkraftanlagen. Die Planung sieht derzeit Windkraftanlagen mit 175 m 

Nabenhöhe, 172 m Rotordurchmesser und daraus resultierend eine Gesamthöhe bis zur Spitze 

von ca. 260 m vor. Im Planungsprozess kann sich dies noch ändern. 

 

Derzeit wird von einer Nennleistung von ca. 7,2 MW (7.2000 KW je Windkraftanlage) 

ausgegangen.  

 

Im Jahr 2023 sollen die erforderlichen Gutachten, insbesondere im Bereich des Natur- und 

Artenschutzes durchgeführt werden. Das Genehmigungsverfahren soll dann im Jahr 2024 

starten. Die Umsetzung der Maßnahme ist dann für das Jahr 2025 geplant. 

 

Die Fa. Uhl hat bereits die Windkraftanlage in Saulgau-Renhardsweiler geplant und umgesetzt 

und ist derzeit in Umsetzung der Windkraftanlage in der Gemeinde Hoßkirch. 

 

Mit der Vorstellung des Projektes zum frühestmöglichen Planungsstand soll der Gemeinderat 

und die Bevölkerung über das Projekt informiert werden. 

 

Planungsrechtlich werden Windkraftanlagen als baurechtlich privilegierte Bauvorhaben nach § 

35 Abs. 1 BauGB bewertet. 

 

Gemäß § 3 Windflächenbedarfsgesetz sind die Länder zur quantitativen Ausweisung von 

Windenergiegebieten verpflichtet. Der Flächenbeitrag von Baden-Württemberg muss bis 2027 

1,1 % und bis 2032 1,8 % betragen. Der Entwurf des Klimaschutz- und 

Klimawandelanpassungsgesetzes BW sieht in § 20 vor, dass jede Region einen 

Flächenbeitragswert von 1,8 % als Windenergiegebiete ausweisen muss. In § 13 a 
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Landesplanungsgesetz hat das Land Baden-Württemberg vorgegeben, dass die Umsetzung des 

Flächenbeitragswertes von 1,8 % für jede Region bereits bis zum 30.09.2025 mit 1,8 % erfolgen 

muss. 

 

 

 

Beschlussantrag: 

Kenntnisnahme 

  

 

 

Anlagen: 

- Übersichtsplan 

- Übersichtsplan Standortbegehung 

- Übersichtsplan Planungskriterien  

    

 

 

Beschlussauszüge für   Bürgermeister   Hauptamt 

  Kämmerei    Bauamt   Ortschaft  

 

Aulendorf, den 02.02.2023 
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